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Richtlinie zum Erwerb des 
freiwilligen Fortbildungszertifikats 

der Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz 
für pharmazeutisches Personal 

 
 
 

Präambel 
 
Die Fortbildung trägt dazu bei, die fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten auf hohem 
Niveau zu sichern und zu erweitern. Sie dient damit der ständigen Verbesserung des 
beruflichen Handelns und ist ein Instrument zur Qualitätssicherung der Patientenver-
sorgung. 
 
 

§ 1 
Zweckbestimmung 

 
Die Richtlinie dient der Förderung der Fortbildung und bietet pharmazeutisch-
technischen Assistenten, Apothekerassistenten, Pharmazieingenieuren, 
Apothekenassistenten und pharmazeutischen Assistenten die Möglichkeit, die 
Teilnahme an anerkannten Fortbildungsmaßnahmen durch ein freiwilliges 
Fortbildungszertifikat zu dokumentieren. 
 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
(1) Fortbildungsmaßnahmen im Sinne der Richtlinie sind Maßnahmen, die zur Siche-
rung und Erweiterung der notwendigen beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten bei-
tragen. Sie müssen unabhängig von kommerziellen oder werbenden Interessen Drit-
ter sein. 
 
(2) Bei Fortbildungsmaßnahmen mit Lernerfolgskontrolle erbringt der Teilnehmer 
mündlich oder schriftlich den Nachweis, dass er ausgewählte Fragen zu den Inhalten 
der Fortbildungsmaßnahme im Wesentlichen richtig beantworten kann. 
 

§ 3 
Fortbildungspunkte 

 
(1) Der Fortbildungspunkt ist die Einheit, auf deren Grundlage zum Ausdruck ge-
bracht wird, inwieweit eine anerkannte Fortbildungsmaßnahme zur Sicherung und 
Erweiterung der notwendigen beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten beiträgt. Er 
entspricht in der Regel einer Zeitdauer von 45 Minuten. 
 
(2) Eine Fortbildungsmaßnahme im Sinne dieser Ausführungsbestimmungen ist an-
erkennungswürdig, wenn sie den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand ver-
mittelt, darin eingeschlossen sind betriebswirtschaftliche Fachkenntnisse sowie 
Fachwissen zu allen Produkten des § 25 ApBetrO und apothekenüblichen Dienstleis-
tungen. 
 
(3) Fortbildungspunkte werden nach folgender Maßgabe vergeben: 
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Kategorie Fortbildungsmaßnahme Bewertung 
1 Teilnahme an Seminaren, Workshops, 

Praktika, wissenschaftlichen Exkursio-
nen (mit aktiver Beteiligung der Teil-
nehmer) 

1 Fortbildungspunkt pro Fort-
bildungseinheit, maximal 8 
Fortbildungspunkte pro Tag 

2 Teilnahme an Kongressen (national  
oder international) 

1 Fortbildungspunkt pro Fort-
bildungseinheit, maximal 8 
Fortbildungspunkte pro Tag 

3 Besuch von Vorträgen einschließlich 
Diskussion 

1 Fortbildungspunkt pro Fort-
bildungseinheit, maximal 8 
Fortbildungspunkte pro Tag 

4 a) eigene Vorträge bzw. Seminare  
über eigene Erfahrungen oder nach 
Literaturstudium bzw. fachliche Mo-
deration 

 
 
 
b) Nebenberufliche Lehrtätigkeit in  

einem Ausbildungsinstitut 

5 Fortbildungspunkte pro 
Erstvortrag / Originalvortrag 
2 Fortbildungspunkte pro 
Fortbildungseinheit bei Erst-
moderation 
 
 
1 Fortbildungspunkt pro Un-
terrichtseinheit, maximal 20 
Fortbildungspunkte pro Jahr 
in Kategorien 4 und 5 zu-
sammen 

5 Autorenschaft (schriftliche Berichte un-
ter Berücksichtigung aktueller Erkennt-
nisse und Neuheiten, die in einem 
Fachverlag oder in einer pharmazeuti-
schen oder medizinischen Fachzeit-
schrift veröffentlich werden) 

5 Fortbildungspunkte / Erst-
veröffentlichung; maximal 20 
Fortbildungspunkte pro Jahr 
in Kategorien 4 und 5 zu-
sammen 

6 Hospitationen in Kombination mit aner-
kannten Fortbildungsmaßnahmen der 
Gruppen 1 bis 3 (Anwesenheit bei der 
Durchführung pharmazeutischer Tätig-
keiten in Industrie, Krankenhaus etc. 
oder bei der ärztlichen Untersuchung 
und bei der Behandlung von Patienten) 

1 Fortbildungspunkt pro Fort-
bildungseinheit, maximal 8 
Fortbildungspunkte pro Tag 

7 Bearbeitung von Lektionen, z. B. inter-
netbasiert, mit Lernerfolgskontrolle 

1 Fortbildungspunkt pro Fort-
bildungseinheit 

8 Innerbetriebliche Fortbildung maximal 10 Fortbildungspunk-
te pro Jahr in den Kategorien 
8 und 9 zusammen 

9 Selbststudium, z. B. Printmedien, CD-
ROM, Video, Internet 

maximal 10 Fortbildungspunk-
te pro Jahr in den Kategorien 
8 und 9 zusammen 

 
(4) Bei Fortbildungsmaßnahmen der Kategorien 1 bis 3 wird bei erfolgreicher Lerner-
folgskontrolle nach § 2 Abs. 2 zusätzlich jeweils 1 Fortbildungspunkt vergeben. 
 
(5) Fortbildungspunkte können entsprechend Abs. 3 auch für Weiterbildungsveran-
staltungen vergeben werden. 
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§ 4 
Anerkennung der Fortbildungsmaßnahmen 

 
(1) Für eine Fortbildungsmaßnahme der Kategorie 1 bis 3 und 7, die geeignet ist, zur 
Erhaltung und Erweiterung der zur Berufsausübung erforderlichen Fachkenntnisse 
beizutragen, erteilt die Geschäftsstelle der Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz 
nach Kriterien, die der Vorstand festlegt, dem Fortbildungsveranstalter auf Antrag 
eine mit einer Anzahl von Fortbildungspunkten verbundene Akkreditierung. Dem An-
trag ist ein Programm unter Benennung und Angabe der Qualifikation der Seminarlei-
ter, Moderatoren und Vortragenden sowie eine Erklärung beizufügen, dass eine An-
wesenheitsliste geführt wird und die Leitsätze und Empfehlungen der Bundesapothe-
kerkammer zur Fortbildung, insbesondere die Maßnahmen zu deren Qualitätssiche-
rung beachtet werden. Soll von diesen Leitsätzen und Empfehlungen abgewichen 
werden, so ist dieses zu begründen. Nachträgliche Anträge sind nicht möglich. Die 
Bearbeitung eines Antrages ist gebührenpflichtig. 
 
(2) Beantragt der Veranstalter der Fortbildungsmaßnahme, dass sich die Anerken-
nung auch auf eine Lernerfolgskontrolle erstrecken soll, hat er sich zu verpflichten, 
der Landesapothekerkammer im Einzelfall auf Verlangen das Ergebnis der Lerner-
folgskontrolle offen zu legen.  
 
(3) Die Teilnahme an anerkannten Fortbildungsmaßnahmen anderer Landesapothe-
kerkammern oder Landesärztekammern kann grundsätzlich für das Fortbildungszerti-
fikat angerechnet werden.  
 

§ 5 
Fortbildungszertifikat 

 
(1) Das Fortbildungszertifikat wird dem Pharmazeutisch-technischen Assistenten, 
Apothekerassistenten, Pharmazieingenieur, Apothekenassistenten und Pharmazeu-
tischen Assistenten auf Antrag von der Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz mit 
einer Gültigkeit von drei Jahren nach Maßgabe der folgenden Absätze erteilt.  
 
(2) Voraussetzung für die Ausstellung des Fortbildungszertifikats ist der Nachweis, 
dass der Antragsteller innerhalb der letzten drei Jahren vor Antragstellung mindes-
tens 100 Fortbildungspunkte erworben hat. Von diesen müssen mindestens 70 Fort-
bildungspunkte durch Teilnahme an anerkannten Fortbildungsmaßnahmen aus min-
destens zwei der Kategorien 1 bis 7 gemäß § 3 Abs. 3 nachgewiesen werden. Der 
Antrag kann erstmals am 01.05.2009 gestellt und nach Ablauf jeweils weiterer drei 
Jahre nach Zertifikatsausstellung wiederholt werden. Eine Unterbrechung aus wichti-
gem Grund ist bis zu einem Jahr zulässig, wenn sie zuvor der Landesapotheker-
kammer Rheinland-Pfalz mitgeteilt wird. 
 
(3) Der Nachweis der Fortbildungspunkte für die Teilnahme an anerkannten Fortbil-
dungsmaßnahmen der Kategorien 1 bis 7 gemäß § 3 Abs. 3 wird wie folgt geführt: 
 
1. in den Kategorien 1 bis 3 und 7 durch Teilnahmebescheinigungen, 
2. in der Kategorie 6 durch eine vom Fortbilder unterschriebene Bescheinigung, 
3. in den Kategorien 4a und 5 durch Vorlage einer Fotokopie des Veranstaltungs-

programms bzw. der Publikation 
4. in der Kategorie 4b durch eine Bestätigung des Ausbildungsinstituts. 
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(4) Die Punktesammlung liegt personenbezogen in der Hand der o.g. Zielgruppe. 
Erst bei Antragstellung auf ein Fortbildungszertifikat ist das gesamte Punktekonto 
nachzuweisen. Der Antrag ist gebührenpflichtig. 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

 
Diese Richtlinie tritt am 01. Mai 2006 in Kraft.  
 


